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Artikel 27

 (1) Die Union und die Mitgliedstaaten koordinieren ihre Politik auf dem Gebiet der Entwick-

lungszusammenarbeit und stimmen ihre Hilfsprogramme, auch in internationalen Organisationen

und auf internationalen Konferenzen, ab, damit ihre Maßnahmen einander besser ergänzen und

wirksamer sind. Sie können gemeinsame Maßnahmen ergreifen. Die Mitgliedstaaten tragen erfor-

derlichenfalls zur Durchführung der Hilfsprogramme der Union bei.

(2) Die Kommission kann alle Initiativen ergreifen, die der in Absatz 1 genannten Koordinierung

förderlich sind.

 (3) Die Union und die Mitgliedstaaten arbeiten im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse mit

Drittländern und den zuständigen internationalen Organisationen zusammen.

Explanation (if any) :

Absatz 1:
Die vom Präsidium vorgeschlagene Einschränkung ist nicht notwendig; die Gefahr, dass die Union
und die Mitgliedstaaten aus anderen Gründen ihre Politik koordinieren, besteht nicht. Dass sich die
Politik der Union und der Mitgliedstaaten gegenseitig ergänzen soll, ergibt sich zudem bereits aus
Art. 25 Abs. 1 Satz 2 des Präsidiumsentwurfs.


